
Anbindung des AWO-Föhrenparks an den Öffentlichen Personennahverkehr –
Unterstützung der MVG durch die Landeshauptstadt München
BA-Antrag Nr. 20-26 / B02337 vom 11.05.2021

Sehr geehrte Frau Dullinger-Oßwald,

in Ihrer Beschlussfassung zum o. g. Antrag im Rahmen der Bezirksausschusssitzung vom 
13.10.21 wandten Sie sich an das Mobilitätsreferat mit der Bitte, die MVG möge prüfen, ob 
eine Bedienung des AWO-Heim Föhrenpark durch Kleinbusse möglich wäre und ob die 
Verwaltung dieses Angebot im Rahmen des Betrauungsaktes finanzieren könne.

Mit Schreiben vom 09.09.2021 haben wir Ihnen die Stellungnahme der Münchner 
Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) zur vorliegenden Situation zukommen lassen, an die wir uns
als Mobilitätsreferat angeschlossen haben.
Das Stellungnahme der MVG besagte, dass grundsätzlich „das im Antrag genannte AWO-
Heim Föhrenpark (Lincolnstraße 82) bereits den Standards des Nahverkehrsplans 
entsprechend als an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angebunden“ gilt. Weiter 
hieß es: „Es verkehren heute die Buslinien 145, 147, 220 sowie die S-Bahnlinie S3. Die 
Luftlinienentfernung zu den Bus- bzw. S-Bahnhaltestellen liegt innerhalb der Vorgaben zur 
ÖPNV-Erschließung. […] Da der Standort AWO-Heim Föhrenpark aufgrund der nicht 
ausreichenden Straßenbreite mit Linienbussen im Begegnungsverkehr […] nicht erschlossen 
werden kann, empfiehlt die MVG die Prüfung eines gesonderten, privaten Shuttleverkehrs mit 
Kleinbussen, der sämtliche Bedürfnisse von Bewohnern und Mitarbeitern erfüllen kann.“
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In Ihrer Bezirksausschusssitzung vom 13.10.2021 fassten Sie den Beschluss, die MVG möge 
prüfen, ob eine Bedienung durch Kleinbusse möglich wäre und ob die Verwaltung dieses 
Angebot im Rahmen des Betrauungsaktes finanzieren könne.

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass seitens der Landeshauptstadt München keine 
Finanzierung möglich ist, da das AWO-Heim Föhrenpark (Lincolnstraße 82) bereits den 
Standards des Nahverkehrsplans entspricht.

Wir hoffen, dass die Angelegenheit hiermit ausreichend erörtert ist.

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
MOR-GB1.11


